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Das Problem des »Grundwasserschutzes 
unter dem Aspekt der Altlastensanierung« ist 
seit einigen Monaten besonders im Zusam
menhang mit der inhaltlichen Bestimmung 
des Gefahrenabwehrbegriffs bei Freistel
lungsverfahren in den Neuen Bundesländern 
(NBL) Gegenstand kontroverser Auseinan
dersetzungen. Im wesentlichen geht es um 
folgende Fragen: 
• Wann sind die Behörden berechtigt, Sanie
rungsanordnungen zu erlassen? 
• Wie definiet1 sich das Sanierungsziel und 
der Sanierungsumfang? 

Im allgemeinen ist davon auszugehen, daß Grund

wasserbeeinträchtigungen aufgrund großflächig diffuser 

oder kleinflächig punktueller Einträge in den Grund und 

Boden erfolgen können . Zu den Hauptverursachern der 

großflächig diffusen Einträge gehören zum Beispiel in 
Sachsen und Sachsen-Anhalt die Landwirtschaft (Stick

stoffdünger - itrate. Nitrite, Ammoniumverbindungen; 
pflanzenschutzmittel) und der Bergbau (\'ersauerungspro

zeß aufgrund von Pyrit und Markasit) . Kleinflächig punk

tuelle Einträge erfolgen hauptsächlich aufgrund von un

zureichend gesichert betriebenen Abfall-Deponien und In

dustrieanlagen bzw. Altlasten sowie aufgrund von zufälli

gen Ereignissen, z.B. Unfällen. 

Für das Bundesland Sachsen-Anhalt sind bisher 15 130 Alt

lastenverdachtsflächen erfaßt (Stand 6/1993); hierzu 
zählen Altablagerungen (Deponien), Altstandorte und mi

litärische Altlasten. In der laufenden Phase der Gefähr
dungsabschätzung der Altlastenverdachtsflächen stellt 

unter anderem die Gewährleistung der Trinkwasserversor-

gung ein wichtiges Kriterium für die Bewertung und dan1it 

verbunden die Festlegung weiterer Maßnahmen dar. 

Vorbeugende Bodensanierung 

Aus Gründen der \'orsorge - vor allem der besonderen 

Schutzwürdigkeit des Grundwassers für die Trinkwasserge

winnung' -, aber auch aus sozialen, wirtschaftlichen und 

finanziellen Gründen. ist den I'Orbeugenden Bodensanie
rungen vor der reparierenden Grundwassersanierung un

bedingt der Vorzug zu geben, da - darauf hat bereits der 
Ausschuß für Forschung, Technologie und Technikfolgen

abschätzungdes Deutschen Bundestages in seinem Bericht 

über »Grundwasserschutz und Wasserversorgung• mehr

fach hingewiesen - der Ausbreitung von Schadstoffen in 

das Grundwasser vorzubeugen effizienter und kostengün
stiger ist als deren spätere Rückllolung aus dem Aquifer•. 

Normen des Wasserhaushalt
gesetzes (WHG) 

Dem Schutz des Wassers, resp. Grundwassers, ist durch das 

\VHG eine exponierte Stellung eingeräumt worden. Seine 

allgemein nom1ative Widerspiegelung findet diese Tatsa

che im dem Gefahrenbegriff vorgelagerten Besorgnis
grundsatz, der sich in einer \'ielzahl von Nom1en des WHG 

wiederfindet [z.B. §§ Ia (1), Ia (2), 19b (2), 19g (!), 26 

(2), 34 (2) ). Danach hat jede venneidbare Beeinträchti

gung der Gewässer zu unterbleiben. 

Begründung von 
Sanierungspflichten 

Unter der Maßgabe der Anwendbarkeit des WHG ist stets zu 

untersuchen, ob und welche Nom1en zur Begründung von 
Altlasten- und Bodensanierungspflichten herangezogen 

werden können. 
Im Grunde geht es im wesentlichen um die Frage: Löst be

reits die Besorgnis einer Grundwasserverunreinigung -und 

zwar unabhängig von der Art der Bewirtschaftung des je

weiligen Grundwassers- durch Altlasten die Pflicht aus, die 

Besorgnis begründende Bodenkontamination zu beseiti

gen, oder ist hierfür allein das Grundwasser in seiner Nut

zung im Rahmen des jeweiligen Bewirtschaftungsplanes 

ausschlaggebend? 
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Der Bewirtschaftungsplan 

Der Bewirtschaftungsplan ist eines von vielen wasserrecht

lichen Instrumenten und dient nicht unwesentlich zur 

Durchsetzung der in § Ia Abs. I WHG festgeschriebenen 

Grundsätze des WHG und damit zur Gewährleistung des 

Schutzes des natürlichen Wasserhaushaltes - §36 b Abs. I 

WIIG'. Der Bewirtschaftungsplan soll also eine bewußte 

und geordnete (vorausschauende) Benutzung des Wassers 

nach den Grundsätzen des WHG gewährleisten. 

Ein Festhalten am Bewirtschaftungsplan als Grundlage 

Bild I Grundwassergefährdung durch falsche Lagerung von Stallmist 

bzw. Maß für die behördliche Anordnung von Sanierungs- Der Bezugnahme auf den Bewirtschaftungsplan (nut-

maßnahmen würde zu einer Aufteilung des Grundwassers 
in Trinkwasserreservoir und »Opferstrecken« führen. Aber 

genau eine solche Betrachtungsweise, daß den Gewässern 

nur dann Schutzwürdigkeit zukommt, wenn sie im Bewirt

schaftungsplan auftauchen. würde dem Sinn des WHG wi

dersprechen. 

Prinzipieller Schutz 
des Grundwassers 

l. Das WHG umfaßt - mit wenigen Ausnahmen - den ge

samten Wasserhaushalt. Die Benutzung der Gewässer ist 

grundsätzlich verboten. 

2. Ist eine Bewirtschaftung vorgesehen, dann nur unter der 

.Maßgabe, daß sie dem Wohl der Allgemeinheit und im 

Einklang mit ilun auch dem Nutzen einzelner dient und 

daß jede vermeidbare Beeinträchtigung unterbleibt (§ la 
(I) WHG). 

3. Darüber hinaus - also auch außerhalb der mittel- oder 

unmittelbaren Bewirtschaftung - statuiert §I a (2) WHG 

weitergehende POichten, die darauf abzielen, bei welchen 

Maßnalunen auch immer" Verunreinigungen des \X'assers 

schlechthin zu venneiden. 

Daraus wird deutlich, daß es aus juristischer Sicht so el\vas 

wie Opferstrecken gar nicht geben kann. Ist für einen be

stimmten Teil des Grundwassers eine Bewirtschaftung zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt oder für die Zukunft - wobei das 

mit Sicherheit heute überhaupt niemand so profund festle

gen kann - nicht vorgesehen, dann greift für diesen Teil 

automatisch §34 (2) i.V.m. §Ia (2) WHG, das heißt die 

allgemeine Sorgfaltspflicht'. 

zungsbezogener Ansatz) als letztlich entscheidendes Krite

rium für die Auswahl von Sanierungsmaßnahmen' muß 

u.E. aus den oben genannten Gründen widersprochen wer

den. Dieser Argumentation kann ergänzend hinzugefügt 

werden, daß 

I. das Grundwasser nicht nur unter dem Aspekt der Nut

zung als Trinkv;asser zu sehen ist, sondern auch im Hin

blick auf seine vielfältigen Funktionen im Wasserkreislauf 

und im Ökosystem betrachtet werden muß". 

2. sich angesichts der Besonderheiten des Grundwassers -

u.a. läßt sich die Wanderung von Verunreinigungen nicht 

immer sicher verfolgen oder gar vorhersagen - die Forde

rung erheben läßt, prinzipiell jedes Grundwasse!Vorkom

men, schon aus Gründen der Vorsorge für die Trinkwasser

gewinnung, zu schützen . 

Auf der Basis des geltenden Bundesrechts ist eindeutig fest

zustellen, daß die Haltung derjenigen, die Sanierungsziele 

der Gewässer und insbesondere des Grundwassers an deren 

derzeitiger oder künftiger Bewirtschaftung ausrichten, 

weder in Übereinstimmung steht mit dem WHG und der 

auf ihm basierenden Rechtsprechung noch mit der herr

schenden Meinung im (Fach-)Schrifttum. Ganz übemie

gend - wenn nicht ausschließlich - gilt für Gewässer der 

strenge Besorgnisgnmdsat:: '. 

Besorgnis vor Gefährdung 

Somit muß für die behördliche Anordnung von Altla

stensanierungsmaßnahmen (und sonstigen Bodensanie

rungsmaßnahmen) nach Wasserrecht - ausgehend vom 

wasserrechtlichen Besorgnisgrundsatz- zumindest der Tat

bestand der Besorgnis der nachteiligen Beeinträchtigung 
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Bild 2 Minerolölkonlominolion 

des Grundwassers bzw. des \erdachtes einer Grundwasser
,·erunreimgung erfüllt sein ·. Der Besorgnisbegriff ist dem 

Gefahrenbegriff \Orgelagert. d.h., die Besorgnis mlangt 

keine drohende Gefahr im Sinne des Polizei- und Ord

nungsrechts. Für die Besorgnis genügt es, daß der Eintritt 

nachteiliger Veränderungen nicht unwahrscheinlich ist. 
L'nd nachteilig bt eine \'eränderung dann. wenn sich die 

Eigenschaften des \\'assers im \ergleich zur vorherigen Be

schaffenheit \'erschlechtert haben . Hierbei ist zu beachten: 
Eine schon ,·orhandene \erunreinigung schließt eine wei

tere nachteilige \eränderung nicht aus. Weiterhin ist es 

nicht erforderlich, daß die utzbarkeit des Gewässers be

einträchtigt ist. d.h., das Wasser zum Gebrauch oder Ver

brauch untauglich werden muß: erst recht brauchen keine 
konkreten materiellen achteile oder Schäden eingetreten 

zu sein". Es genügt eine Heralhetzung des Ge- oder \'er

brauchswertes für ~lensch, Tier oder Pllanze' . 

Während das WIIG Regelungen über den präventiven und 

vorsorgenden Schutz des Grundwassers vor \'erunreinigun

gen durch den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
enthält-§§ 19a ff.: 3-l (:!) \H-IG -,regelt es die behördliche 

Cberwachung und Durchsetzung der diesbezüglichen 
Rechtspflichten nur in Ansätzen- §21 \HIG. Das WHG ent

hält aber keine gesetzliche Ennächtigungsgnmdlage für 
verwaltungsbehördliche Sicherungs- und Sanierungsmaß

nahmen, d.h. keine Normen, die die Behörden zu direkten 

Eingriffsmaßnahmen ermächtigen \\iirden. Daraus folgt, 

auch wenn ein \erstoß gegen den Besorgnisgrundsatz des 

§3<+ m \VHG vorliegt, daß sich allein aus dieser ~orm 

keine Rechtspflichten für den Verursacher ableiten lassen. 

Der strenge materielle Maßstab des Besorgnisgrundsatzes 

des \UIG kann demzufolge erst in \erbindung mit landes

wasserrechtlichen \orschriften zum Tragen kommen. lnso-

weit jedoch landesrechtliche \'orschriften keine eigenstän

digen Eingreifnormen enthalten, \\ird immer auf allge

meines Polizei- und Ordnung.<>recht zurückzugreifen sein. 

Anhand der Darstellung ist deutlich gewonlen, daß die ge
genwärtige Rechtslage im Hinblick auf den vorsorgenden 

Schutz des Grundwassers gegen drohende \erunreinigun

gen durch Altlasten als vollzugsunfreundlich und damit 

als unbefriedigend anzusehen ist. Der Ge.etzgcber i:.t auf

gerufen. Rechtsklarheit und Rechtssicherheit in bezug auf 
die Sanierung von Altlasten, soweit \Oll die.en eine Gefahr 

für das Grundwasser ausgehen kann, zu schaffen Ob das 

zu erwartende Bundes-Bodenschutzgesetz mit seinem be
sonderen Teil »Altlasten«, in das diesbezüglich große Hoff

nungen und Erwartungen gesetzt werden, die;e Aufgabe zu 

erfüllen vermag, bleibt jedoch abzuwarten. 

Die Begriffe •Aitla.~ten« und •Bodenkontmmnauonen« überla

gcm sich weitgehend. Altlasten können als eine w-escn~iche Kate

gorie (da; Spezielle) zum allgemeinen Begriff der Bodenbela

stung betrachtet werden, wobei Al~a>ten auch mehr -.ein können 

als Bodenbela>tungen. z.B. dann, wenn e. ~ich neben Bodenkon

tmninationen um Grundw-'asSerkontmninationen hmldelt. 

I. Obwohl aufgrund der verschiedenen Kontmllinalionsmög

lichkeiten und Ausbreitungsarten in jeweils topographisch und 

geologisch andersartig ausgebildeten Gebielt!n und aufgrundder 

\'erschiedensten Schadstoffspektren deutlich he"·orzuheben ist. 

daß Jede \erdachtsnäche sowie jede Altla.\1 (bewertete \erdachl'>

nächel ein Unikat darstellt, ist davon auszugehen, daß in den 

übe"'1egenden Fällen immer das Gnmdwasser betroffen 1st- ent

weder in dem Sinne, daß es bereit~ zu einer Grundwasserverunrei

nigung gekommen ist oder die Wallrscheinlichkeit einer Gnmd

wasse"-erunreinigung aufgrund \'On Bodenkontmninauonen be

stehL (\'gl. These 2 zum Referat von Prof Or.-lng. H.-P. Lühr. vor

ge.tellt auf dem Deu&hen Juristentag 1<)94 111 \lünster. Konfe

renzmaterialien, II. Ahteilung Umweltrecht S. 13.) 

2. ln der Bundesrepublik Deutschland werden rund 70 n" des 

Trinkwassers aus Grundwasser gewonnen- in dieser Hmsicht wird 

das Grundwa;ser in der Zu~'Unft m1 Bedeutung zunehmen. Des 

w-eiteren 1st unbedingt darauf zu \'Cr\\'l!lsen, daß dem Grundwas

ser innerhalb des Wasserkreislaufes und 1111 ÖkOS)~tem \ielfaltige 

Funktionen zukommen. (\'gl. Bmmcks. 6/2710, S. 35.) 

3 Das Selbstreinigungsvennögen des Grundwassers ist gering. 

(\'gl. Bmrucks. 1218270. S. 259.) 

4 Die \\Mderung von \'erunreinigungen läßt sich nicht immer 

sicher \erfolgen oder gar \'Orhersagen; insbe.ondere auch aus die-
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sem Grund sind Grundwasserimntanunationen, wenn überhaupt, 

nur über lange Zeiträume und mit hohen Kosten sanierbar. 

5. Die Dargebo~ituation (besonders 1n den neuen Bundeslän

dern, vgl. BTDrucks. 1218270. S. 377) macht nichtsosehrdie Sa

nierung bereit:. kontaminierten Grundwassers notwendig, son

dern die Einleitung vorbeugender Maßnahmen, die eine Beein

triichtigung des Grundw~rs 1erhindem sollen 

' BT-Drucksache 1218270 

In Anbetracht be,chränkter finanzieller \löglichkeiten sollten 

:.laßnahmen zum Schutz des Grundwassers vor \enmreinigun

gen bzw. zur Beseitigung 1011 Gefahrenpotentialen am Schadens

herd absoluter \'orr:mg vor den eit:entlichen Sanierungsmaßnah-

des TAB, Januar 1993. S. 21. W. D. Sondermann. Empfehlen ~ich 

gesetzliche oder untergesetzliche Regelungen der Altl~ten, und 

welchen Inhalt sollten sie haben?, Diskussionspapier, mrgestellt 

auf dem Deut:.chenjuristentag 199-t in Münster, S . .., ff 

Vgl. BTDrucks. 1218270, S. 265, Gieseke, § Ia Rn. 2. 

B\ern<J. ZlW 1981.87. 

· •Derwa5serrechtliche Besorgnisgrunds:uz ist ~laßstab auch ftir 

die Beurteilung von Sanierungsmaßnahmen.• Radlke!Eisen

bartiJ, Altlastenfreistellung und Altlastensanierung, in: altlasten

o;peklrum 4/9-l, S. 193. 

men eingeräumt werden Im Gnmdw<L\'ier selbst sollte nur d:um ' BayObLG I'Om 4. 6. 1976, Bay\'wßl. 1976, S. 601. 
san1ert werden, wenn w1rkhch akute Gefahr für die Trinkwasser

lersorgung besteht, d.h., wenn em F~~ungsbrunnen unmittelbar 

~troffen ist. \'gl ausführlicher dazu W Kinzelbach, Probleme 

und Konsequenzen von Gnmdwassersanienmgsverfal1ren hm

Sichtlich der Trinkwassem:rsoi'Kung- Eine kritische Stellungnah

me. Stellungnahme im Auftrag des TAB 1992. 

• Gieseke. §361> Rnm. 2 f. 

Der Terminus der •Opferstrecken• findet sich u.a. bei Kinzel

bach, Probleme und Kon!>equen7.en mn Grundw-'3Ssersanierungs

,,mahren hinsichtlich derTrin~"llasserversorgung. a.a.O. 

· Zum weiten Begnff der Maßnahmen vgl. Gieseke, §I a Rn. I 5 

• Komdörfer/Richter weisen auf die Gefährlichkeil der- und u.E. 

den IntentiOnen des WHG völlig w1dersprechende - Auffassung 

mn Luckner/Eichhom (dargelegt in einem Positionspapier zur 

Nutzung 1'011 Uferfiltrat und künstlichem Infil trat im Großraum 

Dresden, angefertigt im Auftrag des Sächsischen Staatsministeri

ums flir Umwelt und Landesen~icklung, 1993) hin, Grundw--as

ser in urbanen Gebieten, das mit antllropogenen Kont:uninalio

nen belastet ist, sei nicht mebr schul::uürdig. Würde man d1eser 

Auffassung- die einen negativen AUS\\ollchs der oben erwähnten 

Diskussion darstellt- folgen, gäbe es nach einiger Zeit überl1aupt 

keine schutzwürdigen Grundwasservorkommen mehr, ein Zu

stand also, den das WHG gerade vermelden soll. Vgl. 

Komdörfer!Richter, Probleme der Altlastenbehandlung in Dres

den, a.a.O. 

\'gl. ). Salzwedel, Stellungnahme zu den rechtspolitischen \'or

schlägen im Gutachten von Hans-Jürgen Papier: Rechtliche Pro

bleme der Boden- und Grundw-'assersanierung, erstellt im Auftrag 
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• Zust.OLGZweibrückeJI\'01119 31990.N+ R 1991,S.42;siehe 

auch B\'erwG vom 24 8. 1989 N\\\Z 1990,475. 

OLG Celle vo111 II 2. 1986. 7N: 1986, 403. 0\ G ~lünster mm 

26. 3. 1963 OVGE 18. 298 

\'gl. Sonde'l,'lltachten •Altlasten II• des Rates \'Otl Sachlerstän

digen für Umweltfragen.januar 1995. BTDrucks. 13/380, S. 148 ff. 
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